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Wenn die erhöhte Kostenbeteiligung 
bereits für Sie gilt, brauchen Sie nichts 
zu unternehmen! 
 
Dank Ihrer orange Vignette der HKIV 
können Sie überprüfen, ob die erhöh-
te Kostenbeteiligung für Sie gilt.   
 
Wenn die Codes unten links auf Ihrer 
Vignette mit 1 enden (ziehe fiktive 
Vignette unten), dann gilt diese bereits 
für Sie. 
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Das Omnio-Statut wurde im Jahre 
2007 eingeführt, um den Personen mit 
beschränktem Einkommen zu helfen, 
ihre Ausgaben in Sachen Gesundheits-
pflege besser zu meistern. 

Die Versicherten mit dem Omnio-Statut 
haben Anrecht auf die erhöhte Kosten-
beteiligung für die Rückerstattungen 
der Arztleistungen, der Arzneimittel o-
der bei einer Krankenhausaufnahme 
zum Beispiel. 

Viele Menschen in Belgien können An-
spruch auf die Vorteile des Omnio-
Statutes erheben, weil sie die finanziel-
len Bedingungen erfüllen, um dieses 
Statut zu erhalten. 

Wenn das Bruttoeinkommen Ihres 
Haushalts im Jahr 2007 13.543,71 
EUR (erhöht um 2.507,30 EUR pro zu-
sätzlich zum Antragsteller im Haushalt 
vorhandenen Person) nicht überschrei-
tet, zögern Sie nicht, unseren Informati-
onsdienst um Rat zu fragen unter fol-
gender Nr.: 
 

0800 11 292 
 
Unser Personal wird mit Ihnen prüfen, 
ob Sie die Bedingungen erfüllen und 
wird Ihnen sodann die erforderlichen 
Dokumente zur Beantragung des Om-
nio-Statutes zu senden. 
 
 

 Omnio-Statut: schon ein Jahr 

Sie müssen jedoch die erforderlichen 
Schritte unternehmen, weil dieses Statut 
nicht automatisch erteilt wird! 

Vorteile des Omnio-Statutes 

Die Situation ein Jahr danach 

Wie erhält man dieses Statut? 
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Eine Schwangerschaft bringt riesige Veränderungen 
mit sich, sowohl geistig als auch körperlich.  Eine 
stabile Gemütsverfassung und eine gute körperliche 
Verfassung sind sehr wichtig für einen guten Verlauf 
der Schwangerschaft.  Wir empfehlen Ihnen, Ihre 
Schwangerschaft immer mit Ihrem Arzt zu bespre-
chen.   

 
Im Laufe der Schwangerschaft ist das Baby von der 
Ernährung der Mutter abhängig.  Eine gesunde Er-
nährung ist also von entscheidender Bedeutung.   
 
Nachstehend finden Sie einige wichtige Ernährungs-
tipps. 
 
• Sorgen Sie für eine abwechslungsreiche Ernäh-

rung. 

• Verwenden Sie Nahrungsmittel von hoher Quali-
tät.  

• Essen Sie kein rohes Fleisch (zum Beispiel rohes 
Rinderhackfleisch, Roastbeef, usw.). 

• Sorgen Sie dafür, dass das Fleisch, das Sie es-
sen, immer gut durchgegart ist. 

• Waschen Sie Gemüse immer gründlich. 

• Essen Sie keinen Käse aus Rohmilch (zum Bei-
spiel Brie oder Camembert). 

• Essen Sie keinen rohen Fisch oder Schalentiere. 

• Essen Sie Leber nicht mehr als einmal pro Wo-
che. 

 
Folsäure ist ein B-Vitamin, das bei der Bildung des 
Nervensystems des Babys eine wichtige Rolle spielt.   
 

 Tipps für eine gesunde Schwangerschaft 

Die Einnahme von zusätzlicher Folsäure verringert 
die Gefahr von Neuralrohrdefekten (zum Beispiel 
„Spina bifida“ oder „Wasserkopf“).  
 
Dieses Vitamin ist vor allem wichtig einen Monat vor 
der Schwangerschaft und im Laufe der ersten 
3 Monaten der Schwangerschaft. 
 
Nahrungsmittel, die reich an Folsäure sind, sind 
alle Kohlenarten, Blattgemüse, Vollkornprodukte, 
Zitrusfrüchte, Käse und Eier.  
 
Sie können Folsäure auch als Nahrungsergän-
zungsmittel in der Apotheke kaufen. 

Als zukünftige Mutter ist es auch wichtig, Risiken bei 
Ihren Alltagsbeschäftigungen zu berücksichtigen.  
Auf diese Weise vermeiden Sie eventuelle Infektio-
nen, die gefährlich für Ihre Schwangerschaft sein 
können. 
 
• Machen Sie selbst kein Katzenklo sauber. 

• Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie im Garten 
arbeiten. 

Weitere Risikofaktoren erhöhen das Risiko einer 
Frühgeburt oder eines Wachstumsrückstands.   
 
• Hören Sie mit dem Rauchen auf. 

• Vermeiden Sie den Alkoholkonsum sowohl im 
Laufe der Schwangerschaft als auch wenn Sie 
das Kind stillen. 

• Beschränken Sie den Gebrauch von Arzneimit-
teln auf das Notwendige. 

 
Wir wünschen allen zukünftigen Müttern eine ange-
nehme und gesunde Schwangerschaft! 

 
 
 
 

Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 
www.one.be 
info@one.be 
Tel. 02 542 15 71 

Weitere Risiken 

Einige Ernährungstipps 

Folsäure 

Vermeiden Sie Infektionen 

Mehr Infos? 
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Die geläufigen Krankheiten (zum Beispiel eine 
Verstauchung oder ein steifer Hals) sind auf 18 
„große Sitzungen“ pro Krankheitssituation pro Jahr 
und auf 3 Krankheitssituationen pro Jahr (54 Sitzun-
gen) beschränkt. 

Die Kine E umfasst die schweren Pathologien.   Für 
diese Krankheiten gibt es keine Beschränkung der 
Anzahl der zum höchsten Satz erstatteten Sitzungen, 
sondern nur eine Beschränkung der Anzahl der Sit-
zungen pro Verschreibung (höchstens 60).      
 
Einige Beispiele: Mukoviszidose, multiple Sklerose. 

Die Pathologien F oder Pathologien mit Funktions-
einschränkungen erfordern mehr Pflege und somit 
mehr Sitzungen als die üblichen Pathologien.  Des-
halb werden sie für die 60 ersten Sitzungen zum 
höchsten Satz zurückerstattet.  Ab der 61. Sitzung 
verringert sich jedoch die Rückerstattung.     
 
Einige Beispiele: die postoperativen Krankheiten in 
Neurochirurgie, bestimmte Atemwegsbeschwerden, 
Störungen der psychomotorischen Entwicklung und 
Polytrauma. 
 
Die Liste F wurde in zwei unterschiedliche Listen un-
terteilt: eine für die akuten Krankheiten und eine für 
die chronischen Krankheiten. 
 
Für die chronischen Pathologien werden die 60 zum 
Vorzugssatz erstatteten Sitzungen im Verhältnis zum 
Kalenderjahr zurückerstattet, während die Höchst-
zahl von 60 Sitzungen für die akuten Pathologien 
im Verhältnis zum Jahr nach dem Datum der ersten 
Leistung festgesetzt wird. 

Unter perinataler Kinesitherapie versteht man die 
Kinesitherapie, die während der Schwangerschaft 
und im Laufe der Periode nach der Entbindung ver-
schrieben wird.  Höchstens 9 Sitzungen werden er-
stattet (1 pro Tag), mit Ausnahme der im Laufe der 
Krankenhausaufnahme verordneten Behandlungen. 

 Erstattung der Kinesitherapie 

Nachstehend finden Sie Informa-
tionen über die verschiedenen 
Arten Pathologien sowie über die 
Tarife.    
 
Die Sitzungen werden erstattet 
wenn Sie die Verschreibung Ihres 
Arztes an Ihren Kinesitherapeuten 
vorlegen. 
 
Eine Genehmigung des Vertrauensarztes ist nur für 
die schwere Kinesitherapie (Kine E) und für die zwei-
ten Serien von Sitzungen in Bezug auf die üblichen 
Krankheiten und die Pathologien mit Funktionsein-
schränkungen (oder Liste F) erforderlich. 

Die Anzahl der Leistungen, für die Sie die höchste 
Rückerstattung beziehen können, hängt von mehre-
ren Kriterien ab. 
 
• Der Kinesitherapeut ist konventioniert oder nicht 

Wenn Sie einen nicht konventionierten Kinesithera-
peuten aufsuchen, wird die Rückerstattung Ihrer Sit-
zungen um 25% verringert, wenn Sie nicht Anspruch 
auf die erhöhte Kostenbeteiligung haben.   
 
• Die Quote der genehmigten Sitzungen wird ü-

berschritten.  

Wenn die Serie von 18 Kinesitherapiesitzungen 
(oder von 60 für die Liste F) beendet ist, verringert 
sich die Rückerstattung, da sie aufgrund eines 
(theoretisch) geringeren Honorars berechnet wird. 
 
Es steht dem Kinesitherapeuten frei, die Honorare 
selbst festzusetzen, die er nach 18 oder 60 Sitzun-
gen fordert.  Wenn der Kinesitherapeut die gleichen 
Honorare wie für die vorherigen Sitzungen fordert, 
erhöht sich Ihre persönliche Beteiligung.   
 
Diese Selbstbeteiligungen, deren Obergrenze auf 
das gesetzliche Honorar abzüglich der Beteiligung 
der Versicherung beträgt, werden jedoch in Ihre 
Höchstrechnung aufgenommen.      
 
• Ihre Sitzungen folgen einem Krankenhausaufent-

halt  

Der Sondertarif der Versicherung kann angewandt 
werden, wenn die Kinesitherapiesitzungen innerhalb 
von 3 Monaten nach bestimmten Intensivbehand-
lungen oder bestimmten chirurgischen Eingriffen 
angewandt werden, sowie für die Pathologien E. 

Berechnung Ihrer Rückerstattung 

Perinatale Kinesitherapie 

Inhalt und Unterteilung der Liste F 

Krankheiten Kine E 

Geläufige Krankheiten 

Seit dem 1. Januar 2008 haben die Selbständigen 
Anrecht auf die Rückerstattung der Kinesitherpie-
leistungen. 
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1 In dieser Tabelle ist die Rückerstattung zum normalen Satz angeführt, außer für die Krankheiten der Kine E, die immer zum Sondersatz (verringerte Selbstbeteiligung) 
rückerstattet werden. 
2 Erhöhte Kostenbeteiligung: wird unter anderem den Witwen, Invaliden, Rentnern, Waisen, den über 50-jährigen Vollarbeitslosen (die eine Entschädigung seit 1 Jahr 
erhalten) mit geringem Einkommen, Personen mit Behinderung, die eine Beihilfe beziehen, Empfängern eines Eingliederungseinkommens und Personen, die das Om-
nio-Statut haben, gewährt.  Die Personen zu Lasten der zu diesen Kategorien gehörenden Personen haben ebenfalls Anrecht auf die erhöhte Kostenbeteiligung.  
3 Die Erstattungstarife gelten, wenn der Pflegeerbringer das Abkommen Kinesitherapeuten – Versicherungsträger anerkannt hat.  Wenn der Kinesitherapeut diesem Ab-
kommen nicht beigetreten ist, wird die normale Kostenbeteiligung um 25% verringert. 
4 Wenn der Kinesitherapeut dem Abkommen Kinesitherapeuten – Versicherungsträger beigetreten ist, kann er für jede Behandlung nach der Höchstzahl der Sitzungen 
höchstens denselben Betrag wie seine Honorare für die 18 oder 60 ersten Sitzungen fordern.  
5 Die für die Empfänger der erhöhten Kostenbeteiligung in der Wohnung angegebenen Tarife betreffen nur die anerkannten Leistungen, für die eine Unterscheidung 
besteht. 

Leistung Honorar 

Berechtigte(r) 
MIT Präferenzbehandlung2 

Berechtigte(r) 
OHNE Präferenzbehandlung 

Leistungserbringer 
MIT oder OHNE Abkommen 

Leistungserbringer  
MIT Abkommen 

NICHT anerkannter  
Leistungserbringer3 

Rückerstattung Selbst-
beteiligung Rückerstattung Selbst-

beteiligung Rückerstattung Selbst-
beteiligung 

In der Praxis des Kinesitherapeuten erbrachte Leistungen (Sitzung von 30 Minuten)  
Geläufige Krankheit:  
höchstens 18 Sitzungen 19,02 16,90 2,12 13,92 5,10 10,44      8,58 

Geläufige Krankheit:  
> 18 Sitzungen Frei4 7,99 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
6,29 

Hängt von den 
fakturierten 
Honoraren ab  

4,72 
Hängt von 

den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
Liste F: höchstens 
60 Sitzungen 19,02 16,90          2,12 13,92      5,10 10,44 8,58 

Liste F: > 60 Sitzungen Frei4 7,99 
Hängt von 

den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
6,29 

Hängt von den 
fakturierten 

Honoraren ab  
4,72 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
Kine E 19,02 17,39         1,63 14,88      4,14 11,16 7,86 
Perinatal 18,30 15,78         2,52 12,43 6,59 9,33 9,69 
In der Wohnung des Berechtigten erbrachte Leistungen (Sitzung von 30 Minuten)  
Geläufige Krankheit:  
höchstens 18 Sitzungen 19,48 16,755 2,735 13,27 6,21 9,69 9,79 

Geläufige Krankheit:  
> 18 Sitzungen Frei4 8,105 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
6,16 

Hängt von den 
fakturierten 

Honoraren ab  
4,36 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
Liste F: höchstens 
60 Sitzungen 19,48 16,755 2,735 13,27 6,21 9,69 9,79 

Liste F: > 60 Sitzungen Frei4 8,105 
Hängt von 

den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
6,16 

Hängt von den 
fakturierten 

Honoraren ab  
4,36 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
Kine E 19,48 17,475 2,015 14,62 4,86 10,71 8,77 

Perinatal 18,30 15,305 3,005 11,48 6,82 8,61 9,69 
In Altenheimen oder in Heimen für Behinderten erbrachte Leistungen (Sitzung von 20 Minuten) 

Geläufige Krankheit:  
höchstens 18 Sitzungen 11,05 8,98 2,07 6,90 2,08 5,18 3,80 

Geläufige Krankheit:  
> 18 Sitzungen Frei4 4,39 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
3,29 

Hängt von den 
fakturierten 

Honoraren ab  
2,47 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
Liste F: höchstens 
60 Sitzungen 9,93 8,20 1,73 6,46 3,47 4,85 5,08 

Liste F: > 60 Sitzungen Frei4 4,39 
Hängt von 

den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
3,29 

Hängt von den 
fakturierten 

Honoraren ab  
2,47 

Hängt von 
den fakturier-
ten Honora-

ren ab  
Kine E 9,93 8,94 0,99 7,45 2,48 5,59 4,34 

Leistungen für Berechtigte, die sich im Krankenhaus befinden (Sitzung von 30 Minuten) 

Geläufige Krankheit:  
höchstens 18 Sitzungen 19,02 15,45 3,57 11,87 7,15 8,91 10,11 
Kine E 19,02 17,12 1,90 14,27 4,75 10,71 8,31 
Perinatal 18,30 14,64 3,66 10,98 7,32 8,24 10,06 

 Tarife der Heilgymnastik seit dem 1. Januar 20081 


